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Geschäftsordnung für den Quartiersrat der High-Deck-Siedlung/ Neukölln 

                                 
 

§ 1 Wesen und Aufgaben 
 
( 1 )        Der Quartiersrat (QR) ist ein Gremium der Bürger-/innenbeteiligung in den vom Berliner Senat jeweils festge-

legten Gebieten der Sozialen Stadt. 
  
( 2 )        Nach der Vorprüfung der Förderfähigkeit durch die Steuerungsrunde entscheidet der QR auf der Grundlage 

vorliegender Projektideen oder Projektanträge über den Einsatz der bereitgestellten Fördermittel. Er ent-
scheidet über die Förderungswürdigkeit im Sinne Notwendigkeit und Eignung des Projektes. Zu dem kon-
kreten, mehrstufigen Vorgehen bei der Entscheidungsfindung im Zusammenwirken aller Beteiligten: s. Ver-
fahrensgrundsätze für die Quartiersfonds II und III in der Anlage zu dieser Geschäftsordnung. 

 
( 3 )        Die geltenden und vertraglich mit den Vorort-Teams vereinbarten Verfahrensgrundsätze  (s. Anlage) stellen 

u.a. dar, dass in der Regel für den QF II und QF III ein zweistufiges Verfahren durchgeführt wird: 1. Stufe: 
allgemeine „Projektideen“ durch Ideenaufruf des Vorort-Teams (z.B. nach Handlungsschwerpunkten). 2. 
Stufe: auf Basis der Projektideen i.d.R. ein konkurrierendes Interessenbekundungsverfahren mit konkreten 
Angaben des sich bewerbenden Trägers eines Projektes mit  Maßnahmebeschreibung, methodischem Vor-
gehen, Finanzplan etc. Dieses sind die „Projektanträge.“ Bei ihrer Auswertung sind datenschutzrechtliche 
Regelungen (Schutz personenbezogener Daten) zu beachten. 

 
              Bewohner und Bewohnerinnen, Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende, Eigentümer und sonstige Akteure 

des Gebiets sowie die Verwaltung sind berechtigt, Projektideen (1. Stufe) einzubringen. Diese dürfen keine 
differenziert ausgearbeiteten Projektanträge sein, die den Charakter eines Projektantrags der 2. Stufe ha-
ben. In dieser Stufe können auch alle Mitglieder des QR Projektideen einbringen. 

 
( 4 )       Die „Partner der Quartiersentwicklung“ die Mitglied im QR sind, können für die 2. Stufe einen Projektantrag 

als Träger einer Maßnahme einreichen. Zu den Regelungen für die Benennung bzw. Wahl dieser Partner in 
den QR siehe § 2 Ziffer 7. Die Partner der Quartiersentwicklung (Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende, 
Eigentümer etc.) sind zurzeit: 

 

•    Schule in der Köllnischen Heide, 
•    Jugendtreff „The Corner“, 
•    Kita Hänselstraße und Kita Tabea, 
•    Capricornus High-Deck Residential GmbH & Co. KG und STADT UND LAND Wohnbauten GmbH,  
•    EVM Berlin eG, 
•    Gewerbetreibende „Sonnencenter“ 
•    Computertreff 40 Plus e.V. 
             
( 5 )      Ob Mitglieder des QR aus der Gruppe der Bewohnerinnen und Bewohner für die 2. Stufe einen Projektan-

trag als Träger der Maßnahme einreichen können, entscheidet der jeweilige QR im Einvernehmen mit der 
Steuerungsrunde. Projekten ohne oder mit geringem Honorarkostenanteil, d.h. Projekten mit ehrenamtli-
chen Engagement bzw. Sachkosten sollte der Vorzug gegeben werden.  

 
( 6 )        Die Entscheidung, ob für den QF II und QF III in der 2. Stufe ein konkurrierendes Verfahren erfolgt, obliegt   
              der Steuerungsrunde aufgrund des von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vorgegebenen Orientie 
              rungsrahmens. 
 
( 7 )        Der/die Antragsteller/in oder seine/ihre Vertretung nimmt an der Beratung und Abstimmung im QR zu die-

sem Projekt und den ggf. vorhandenen Konkurrenzangeboten nicht teil. Der QR kann den/die  Antragstel-
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ler/in einladen, um Fragen zum Projektantrag beantworten zu können. Die Ausnahme, dass der/die An-
tragsteller/in bei der Abstimmung mitstimmt, ist nicht zulässig. 

 
( 8 )      Ein Mitglied des QR (in der Regel der Sprecher oder die Sprecherin) nimmt an dem Teil der Steuerungsrun-

de teil, an dem die vorliegenden Projektideen und – später im Verfahren – die Projektanträge (Träger-
auswahl) besprochen werden. Der Vertreter des QR hat eine Stimme für das Votum zur Förderungswürdig-
keit in der Steuerungsrunde (s. § 1 Ziffer 2). 

 
( 9 )    Die bereitgestellten Mittel sind unter Beachtung der entsprechenden Fördergrundsätze, der Landeshaus-

haltsordnung, sowie der sich haushaltsrechtlich ergebenden Fristen zur Realisierung stabilisierender und 
gebietsaufwertender Projekte zu verwenden. 

            Die haushaltsrechtlichen Fristen werden dem QR durch die zuständigen Vorort-Teams rechtzeitig mitgeteilt.  
 
( 10 )      Die integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepte (IHEK) des Quartiersmanagement-Gebietes High-

Deck-Siedlung bilden dabei die Grundlage für die Entscheidungen zur Mittelvergabe.  
 
( 11 ) In Fällen, in denen der QR die Projektauswahl im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben nicht fristge-

recht durchführen kann, ist es erforderlich, dass die entsprechende Entscheidungshoheit vom QR an die 
Steuerungsrunde übergeht, um das Verfallen bereitgestellter Mittel zu vermeiden.  

 
§ 2 Zusammensetzung 

 
( 1 )        Es ist anzustreben, dass die Zusammensetzung eines QR die Vielfalt der im Quartier lebenden Bevölke-

rungsstruktur abbildet. 
 
( 2 )    Der Quartiersrat besteht aus 15 Mitgliedern und maximal 20 Stellvertretern. Die Bewohnergruppe setzt sich 

zusammen aus acht festen Mitgliedern und mindestens acht Vertretern im Vertreterpool. Die Mitglieder der 
Bewohnergruppe werden in einem vom Vorort-Team durchzuführenden öffentlichen Verfahren gewählt. 
Dabei wird die Anforderung für mindestens 1.000 Bewohner je ein Mitglied aus der Gruppe der Bewoh-
ner/innen zu wählen erfüllt. 

              Ergänzend  kann zur weiteren Gewinnung von Bewohnern/innen die Auswahl aus einer Zufallsziehung beim 
Einwohnermelderegister in Anspruch genommen werden. 

 
( 3 )       Wahlberechtigt, d.h. berechtigt den QR zu wählen, sind alle Bewohner/innen, die im mit Senatsbeschluss 

räumlich abgegrenzten Teil des Quartiersgebietes wohnen und mindestens 16 Jahre alt sind.  
 
( 4 )        Als Bewohner/innen- Vertreter ist derjenige als Mitglied im QR wählbar, die/der im Quartiersgebiet wohnt 

und mindestens 16 Jahre alt ist. 
              Wer innerhalb der Gebietsgrenzen wohnt und wählbar, bzw. wahlberechtigt ist, kann der Gebietskarte ent-

nommen werden. Der Nachweis zum Wohnort erfolgt durch Vorlage des Personalausweises, eines Passes 
oder einer Aufenthaltsbescheinigung. 

 
( 5 )       „Partner der Quartiersentwicklung“ – wie beispielhaft in § 1 Ziffer 4 beschrieben - können im QR mitwirken, 

wenn die Institution im Einzugsbereich liegt. Es wird angestrebt, dass die Vertreterin bzw. der Vertreter der 
Institution den Wohnsitz in der mit Senatsbeschluss festgesetzten Gebietskulisse hat.     

  
( 6 )         Die Mehrheit der Bewohner/innen im QR muss mindestens mit einer Stimme/Person gesichert sein. 
 
( 7 )     Die Gruppe der „Partner der Quartiersentwicklung“ im QR werden vom Vorort-Team (Abstimmung in der 

Steuerungsrunde) vorgeschlagen. 
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§ 3 Mitgliedschaft und Stellvertretung 
 
( 1 )    Die dem QR angehörenden Mitglieder werden in der Regel für zwei Jahre berufen (Amtsperiode). Eine wei-

tere Berufung – nach Durchführung eines öffentlichen Verfahrens gemäß § 2 – ist möglich.  
          
( 2 )    Jedem Mitglied aus der Gruppe der Partner der Quartiersentwicklung ist themenbezogen eine Stellvertrete-

rin bzw. ein Stellvertreter für die Akteursgruppe zuzuordnen, die/der bei Bedarf die Vertretung übernehmen 
kann. 

            Den Mitgliedern aus der Gruppe der Bewohner/innen muss namentlich keine direkte Vertreterin bzw. Vertre-
ter unmittelbar zugeordnet werden. Die Vertretung erfolgt aus einem Vertreter- bzw. Vertreterinnen-Pool. 
Die Vertretungsreihenfolge wird zu Beginn eines Jahres durch Los bestimmt. Fehlt ein festes Mitglied der 
Bewohnergruppe rutscht im Rotationsprinzip ein Vertreter bzw. eine Vertreterin nach.  

 
( 3 )        Neben den Mitgliedern des QR werden auch die Vertreter zur Sitzung eingeladen. Eine gemeinsame Teil-

nahme ist somit grundsätzlich möglich. 
 
( 4 ) Die Mitglieder, der/die Sprecher/in und seine/ihre Vertreter/in können ihre Mitgliedschaft im QR jederzeit  
              durch Erklärung gegenüber dem QR und dem Vorort-Team unter Angabe des Rücktrittsdatums beenden.    
              Darüber hinaus kann ein Mitglied bzw. Stellvertreter/in aus dem Quartiersrat ausgeschlossen werden,  
              wenn es mindestens dreimal unentschuldigt fehlt. Nach Ausscheiden eines Mitglieds wird im Losverfahren  
              ein neues ermittelt, das als ständiges Mitglied nachrückt.  

 
§ 4 Sprecherinnen und Sprecher des QR 

 
( 1 )      Die Mitglieder des QR wählen aus ihrem Kreis mit einfacher Mehrheit Sprecherinnen und Sprecher. Sie wer-

den in der Regel ebenfalls für zwei Jahre berufen. Die Sprecherinnen und Sprecher se berufen die Sitzun-
gen in Absprache mit dem Vorort-Team ein. Ob die Sprecherin oder Sprecher die Sitzung auch leitet, ent-
scheidet sie/er in Absprache mit dem Vorort-Team. Sie werden in ihrer Funktion durch das Vorort - Team 
unterstützt, insbesondere bei der Erstellung der Einladungen und Protokolle, der Vor- und Nachbereitung 
der Sitzungen sowie der Aufbereitung und Präsentation der vorliegenden Projektideen und Projektanträge. 

 
 

§ 5 Sitzungen 
 
( 1 )    Der QR tagt mindestens alle zwei Monate. Wie der Rhythmus im Zusammenhang mit der Sommerpause 

geregelt werden kann, entscheidet der QR in Absprache mit dem Vorort-Team.  
 
( 2 )    Die Einladungen zu den Sitzungen, einschließlich notwendiger Beratungsunterlagen, sollen möglichst 14, 

spätestens jedoch 7 Tage vor Sitzungstermin den Eingeladenen mit der Tagesordnung  zugesandt  werden.  
              Die Tagesordnung ist in Abstimmung zwischen dem/der Sprecher/in des QR und dem Vorort-Team aufzu-

stellen.  
              Ist ein Mitglied oder ein/eine Vertreter/in an der Sitzungsteilnahme verhindert, so ist dies der geschäftsfüh-

renden Stelle des Vorort Teams umgehend mitzuteilen. 
 
( 3 )        Über die Sitzungen des QR ist jeweils vom Vorort-Team ein Sitzungsprotokoll zu fertigen, das den wesentli-

chen Verlauf und die Beschlüsse der Sitzung wiedergibt.  
             Dabei sind insbesondere die getroffenen Entscheidungen zu den vorgelegten Projekten zu dokumentieren. 

Dazu gehört neben der Erläuterung der genehmigten Projekte auch die Erläuterung zu den abgewiesenen 
oder zurückgestellten Projekten oder Projektideen. 

 
( 4 )        Die Sitzungsprotokolle sind den Mitgliedern  und Vertretern/innen des QR zur Verfügung zu stellen (E-Mail  
              oder Postversand). 
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§ 6 Öffentlichkeit / Anhörungen 

 
( 1 )       Der Quartiersrat tagt in der Regel nicht öffentlich. Öffentliche Beratungen müssen vorab vom Quartiersrat 

mit einer 2/3-Mehrheit beschlossen werden. 
 
( 2 )    In Abstimmung zwischen dem QR und dem Vorort -Team können auch öffentliche Veranstaltungen zu spe-

ziellen Themen oder Projekten im Rahmen eines Quartiersforums durchgeführt werden (z.B. integrierte 
Handlungskonzepte etc.). 

 
( 3 )     Die Mitarbeiter/innen des Vorort- Teams, die Vertretungen der mit der Steuerung des Quartiersverfahrens 

betrauten Verwaltungsbehörden sowie weitere auf Beschluss des QR hinzugezogene Fachexperten, kön-
nen an den Sitzungen teilnehmen. Sie haben Rederecht, aber kein Antrags- und Stimmrecht. 

 
 

§ 7 Beschlussfassung 
 
( 1 )    Der QR ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 der QR – Mitglieder anwesend sind.  
 
( 2 )    Der QR entscheidet bei Abstimmungen und Beschlussfassungen mit einer Zweidrittelmehrheit. Zwei Drittel 

der Anwesenden müssen hierfür mit „Ja“ stimmen“.  
 
( 3 )       Soweit zwischen den Sitzungsterminen des QR wichtige Entscheidungen zu treffen sind, können die Ent-

scheidungsvorlagen jedem QR- Mitglied rechtzeitig im Umlaufverfahren zur Verfügung gestellt werden. Bei 
den in dieser Weise herbeizuführenden Entscheidungen gelten die gleichen Abstimmungsregeln wie unter § 
7 (1-2 ) beschrieben 

 
 

§ 8 Ausschluss wegen persönlicher 
            Beteiligung und sonstiger Aspekte 

 
( 1 )    Ist ein Mitglied des QR oder sein/e Vertreter/in selbst an der Projektantragstellung oder an der Entwicklung 

eines zur Abstimmung stehenden Projektes wirtschaftlich beteiligt bzw. vom Projektträger wirtschaftlich ab-
hängig, legt das Mitglied bzw. seine Vertretung diese Verbundenheit gegenüber den übrigen QR-Mitgliedern 
eigenverantwortlich offen. 

 
              Die übrigen QR Mitglieder entscheiden darüber, ob das Mitglied bzw. seine Vertretung an der Beratung über 

das Projekt teilnehmen darf. An der Abstimmung zu diesem Projekt nimmt das QR-Mitglied bzw. seine Ver-
tretung nicht teil. Die Ausnahme, dass das Mitglied bzw. seine Vertretung bei der Abstimmung mitstimmt, ist 
nicht zulässig. 

 
( 2 )    Bei Zweifeln über den Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung entscheidet der QR ohne Mitwirkung 

des/der Betroffenen.  
 
( 3 )        Der QR hat die Möglichkeit, QR-Mitglieder aus einer QR-Sitzung oder dem QR grundsätzlich auszuschlie-

ßen. Die Gründe werden im jeweiligen QR ausführlich diskutiert. Wird ein Ausschluss beschlossen, ist eine 
2/3 Mehrheit aller QR-Mitglieder notwendig.  
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§ 9 Inkrafttreten / Befristung 
 
( 1 )        Diese Rahmengeschäftsordnung tritt am 09. November 2010 in Kraft. 
              Sie ersetzt die „Rahmengeschäftsordnung für Quartiersbeiräte in Gebieten der Sozialen Stadt Berlin“ vom 

22.02.2006 und die Geschäftsordnung des Quartiersbeirates High-Deck-Siedlung vom 16.06.2009 und gilt 
bis auf Weiteres.  

 
( 2 )    Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung behält sich Änderungen der „Rahmengeschäftsordnung für 

Quartiersräte für Quartiersfonds II und III in Gebieten der Sozialen Stadt Berlin“ vor. Diese werden in Ab-
sprache mit den Vorort-Teams, den Bezirken sowie den Quartiersräten beraten. 

 
 

§ 10 Mindestanforderungen, 
Ausnahmen und Abweichungen 

 
( 1 )    Die Geschäftsordnung des Quartiersrates High-Deck-Siedlung richtet sich an die Mindestanforderungen der 

Rahmengeschäftsordnung für Quartiersräte der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vom 08.06.2010.  
 
 ( 2 ) Weitere Abweichungen von dieser Geschäftsordnung sind nicht möglich. Pilotverfahren sind nur zulässig,      
              wenn die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sie vorab genehmigt hat. 
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Anlage zur Rahmengeschäftsordnung der Quartiersräte 
 
Förderverfahren Zukunftsinitiative Stadtteil (ZIS) (Programmjahr 2010 ff. )  
Verfahrensgrundsätze QF II Programm Soziale Stadt 
 

 
Verfahrensgrundsätze Quartiersfonds II 
 

 
Zuständig1 

A Zuwendungszweck 
 

 

Schwerpunkte Der QF II dient der Finanzierung von nachhaltig wirkenden Maßnahmen zur 
Umsetzung der Handlungsschwerpunkte der Quartiere (Einzelmaßnahmen 
bis max. 10.000 Euro). Die Projekte müssen den Zielsetzungen der Hand-
lungskonzepte und der Förderrichtlinie entsprechen. 

 

B Finanzierung, Mittelverwaltung, Abrechnung 
 

 

Mittelbereitstellung ( im Fall 
von Kooperationsverträgen mit 
den Bezirken) 

Übertragung der Mittel mittels Verfahrensvorgabe an die Bezirke zur Bewilli-
gung an das QM-Team 

SenStadt 

Antrag Der Antrag zur Bewilligung QFI sowie QFII erfolgt vom QM-Team bei der 
jeweiligen Förderstelle (SenStadt bzw. Bezirk). 

QM-Team 

 Formale Vorprüfung des Antrages und Empfehlung an Bezirk bzw. SenStadt PSS 
Bewilligung Bewilligung an QM-Team 

Der QF II wird an die QM-Teams als Zuwendung (Bewilligungsbescheid) 
vergeben. 

Bezirk/ SenStadt 

Mittelvolumen 2010 Kat. 1 Gebiete: 35.000 Euro 
Kat. 2 Gebiete: 35.000 Euro 
Kat. 3 Gebiete: 30.000 Euro 

 

Mittelvolumen/ Einzelprojekte Mindestens 1.000 Euro 
Maximal   10.000 Euro 

 

Mittelvergabe Um den Zuwendungszweck zu erfüllen wird das QM Team verpflichtet, die 
Mittel an Dritte weiterzugeben. Die Steuerungsrunde prüft im Vorverfahren 
die Förderfähigkeit  unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Fachäm-
ter. Die von der Steuerungsrunde zur Förderung vorgeschlagenen Projekte 
sind im Quartiersrat zu diskutieren und abzustimmen. 

 

Mittelverwaltung und Abrech-
nung  

Die Abrechnung und Verwaltung der Zuwendung obliegt dem QM Team. QM Team 

Zahlungsabrufe Die Prüfung und Auszahlungen der Rechnungen des Projektträgers obliegt 
dem QM-Team. Die Zahlungsabrufe des QM Teams sind bei der PSS zur 
Prüfung einzureichen, die Auszahlung erfolgt seitens Bezirk bzw. SenStadt. 

QM-Team 
PSS 
Bezirk/ 
SenStadt 

Steuerungsleistung Die Berechnung von Steuerungsleistungen für QF II sind als Bestandteil der 
Zuwendung nicht möglich. Diese sind mit dem Vertrag zur Durchführung des 
Quartiersverfahrens abgegolten. 

 

Verwendungsnachweis Der Verwendungsnachweis ist gemäß der Zuwendung vom QM Team zu 
erbringen. 
Die Ausgaben für die aus dem QF II finanzierten Maßnahmen müssen nach 
Einzelmaßnahmen getrennt und jeweils einem Sachbericht des Projektträ-
gers für jedes Einzelprojekt nachgewiesen werden.  

QM Team 

 Der Verwendungsnachweis wird seitens PSS sachlich und rechnerisch vor-
geprüft, die Anerkennung des Schlussbescheides erfolgt seitens Bezirk bzw. 
SenStadt. 

PSS 
Bezirk/ 
SenStadt 

Vorortkontrollen Die PSS ist berechtigt, Vorortkontrollen bei den QM-Teams sowie den För-
dernehmern durchzuführen. 

PSS 

Schlussbescheid Der Schlussbescheid an das QM-Team wird durch den Bezirk bzw. SenStadt Bezirk/ 
                                                           
1 Die Zuständigkeit „Bezirk/SenStadt“ ergibt sich daraus, ob ein Kooperationsvertrag mit dem Bezirk besteht. 
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erteilt. SenStadt 
   
C Verfahrensablauf 

 
 

Ideen-/Bedarfsermittlung 
 

Ideen/Bedarfsermittlung/Projekte von Bewohnerinnen und Bewohnern, Ak-
teuren und Verwaltung; 
Organisation und Abgabe beim QM-Team. Aufbereitung durch das QM-
Team. 

QM-Team 

Steuerungsrunde Vorprüfung der Förderfähigkeit in der Steuerungsrunde i.S. von 
Programmzielen/Handlungskonzept/Gebietsspezifik/ Förderrecht. Vorberei-
tung durch das QM-Team unter Einbeziehung der Fachämter/ Bezirk, 
einschl. wirtschaftlicher Vorprüfung. 
Grundsatz: Durchführung konkurrierendes Verfahren 
(Trägersuche). Bei begründeter Ausnahme Dokumentation in 
der Steuerungsrunde bzw. danach durch das QM-Team mit 
Begründungsvermerk. 

QM-Team 
Bezirk/ 
SenStadt 

Entscheidung zur Idee Die Entscheidung zu Ideen wird vom Quartiersrat 
getroffen unter Einbeziehung der fachlichen Stellungnahmen 
und dem Votum der Steuerungsrunde. 

 

Konkurrierendes Verfahren Das konkurrierende Verfahren wird ggf unter Einbeziehung der 
bezirklichen Fachämter vom QM-Team durchgeführt. 

QM-Team 
Bezirk/ 
SenStadt 

Entscheidung zur Auswahl Entscheidung zur Trägerauswahl in der Steuerungsrunde;  
unter Einbeziehung des Quartiersrats (z.B. Überweisung in 
Quartiersratssitzung oder Teilnahme Quartiersratsvertreter in 
der Steuerungsrunde). Prüfung der konkreten 
Projektunterlagen zu den Inhalten einschl. wirtschaftliche 
Prüfung durch das QM-Team ggf. unter Einbeziehung der 
Fachämter. 
 

QM Team 
Bezirk/ 
SenStadt 
 

Falls kein konkurrierendes 
Verfahren 

Prüfung der Unterlagen des Projektträgers zu den Inhalten einschl. wirt-
schaftliche Prüfung durch das QM-Team ggf. unter Einbeziehung der Fa-
chämter; Entscheidung über grundsätzliche Förderfähigkeit  in der Steue-
rungsrunde (Überweisung in Quartiersratssitzung oder Teilnahme Quartiers-
ratsvertreter in der Steuerungsrunde). 

QM Team 
Bezirk 
 
QM Team 
Bezirk/ 
SenStadt 

Erfassung des Projektes in 
Datenbank 

Meldung Projektname und -inhalte durch QM-Team an PSS zur Erfassung in 
der Datenbank 

QM-Team 

Abschluss von Förderverträ-
gen 

Abschluss von Förderverträgen zwischen QM Team und Projektträger  
Verwendung Formular Fördervereinbarung QF I + II 

QM-Team  

Projektdurchführung, Beglei-
tung 

Beratung und Unterstützung des Projektträgers in inhaltlichen Fragen sowie 
Fragen der Abrechnung 

QM-Team 
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Förderverfahren Zukunftsinitiative Stadtteil (ZIS) (Programmjahr 2010 ff.) 
Berliner Kohäsionsfondsmodell – Verfahrensgrundsätze QF III Programm Soziale Stadt 
 

 
Verfahrensgrundsätze Quartiersfonds III 
 

 
Zuständig2 

A Zuwendungszweck 
 

 

Schwerpunkte Der QF III dient der Finanzierung von nachhaltig wirkenden Maßnahmen zur 
Umsetzung der Handlungsschwerpunkte der Quartiere (Einzelmaßnahmen ab 
10.000 Euro). Die Projekte müssen den Zielsetzungen der Handlungskonzepte 
und der Förderrichtlinie entsprechen. 

 

B Finanzierung, Mittelvergabe, Abrechnung 
 

 

Mittelbereitstellung (im Fall 
von Kooperationsverträgen 
mit den Bezirken) 

Übertragung der Mittel mittels Verfahrensvorgabe an die Bezirke zur Bewilligung 
bzw. Abschluss Leistungsvertrag an die Fördernehmer. 

SenStadt 

Antrag Der Antrag zur Bewilligung erfolgt vom Fördernehmer über die PSS bei der 
jeweiligen Förderstelle (SenStadt bzw. Bezirk), nach Durchlaufen des Vorver-
fahrens (s. unter „C-Verfahrensablauf“) 

 

 Formale Vorprüfung des Antrages und Empfehlung zur Bewilligung oder zum 
Abschluss Vertrag an Bezirk bzw. SenStadt 

PSS 
 

Bewilligung Erteilung einer Bewilligung an den Projektträger bzw. Abschluss eines Vertrages Bezirk/ 
SenStadt 

Mittelvolumen 
2010 

wurde mitgeteilt 
 

 

Mittelvolumen/ Einzelprojek-
te 

Mindestens 10.000 Euro 
 

 

Mittelvergabe Der ausgewählte Fördernehmer erhält eine Bewilligung bzw. einen Leistungs-
vertrag von Bezirk bzw. SenStadt. 

Bezirk/ SenStadt 

 Um den Zuwendungszweck zu erfüllen wird das QM Team verpflichtet, die Mittel 
an Dritte weiterzugeben. Die Steuerungsrunde prüft im Vorverfahren die Förder-
fähigkeit unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Fachämter. Die von 
der Steuerungsrunde zur Förderung vorgeschlagenen Projekte sind im Quar-
tiersrat zu diskutieren und abzustimmen. 

 

Mittelverwaltung und Ab-
rechnung 

Die Abrechnung und Verwaltung der Finanzmittel obliegt dem jeweiligen För-
dernehmer der Zuwendung bzw. des Leistungsvertrages. 
Beratung: PSS 

Fördernehmer 

Zahlungsabrufe Die Zahlungsabrufe werden vom Fördernehmer bei der PSS zur Prüfung einge-
reicht; die Auszahlung erfolgt seitens Bezirk bzw. SenStadt 

 

Verwendungsnachweis Der Verwendungsnachweis ist gemäß der Zuwendung bzw. des Leistungsver-
trages vom Fördernehmer zu erbringen. 

Fördernehmer 

 Der Verwendungsnachweis wird seitens PSS sachlich und rechnerisch vorge-
prüft, die Anerkennung erfolgt seitens Bezirk bzw. SenStadt. 

PSS 
Bezirk/ 
SenStadt 

Vorortkontrollen Die PSS ist berechtigt, Vorortkontrollen bei den QM-Teams sowie den Förder-
nehmern durchzuführen. 

PSS 

Schlussbescheid Der Schlussbescheid an den Fördernehmer wird durch den Bezirk bzw. Sen-
Stadt erteilt. 

Bezirk/ 
SenStadt 

                                                           
2 Die Zuständigkeit „Bezirk/SenStadt“ ergibt sich daraus, ob ein Kooperationsvertrag mit dem Bezirk besteht. 
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C Verfahrensablauf 

 
 

Ideen- 
Bedarfsermittlung 
 

Ideen/Bedarfsermittlung/Projekte von Bewohnerinnen und Bewohnern, Akteuren 
sowie Verwaltung Organisation und Abgabe beim QM-Team Aufbereitung durch 
das QM-Team 

QM-Team 

Steuerungsrunde Vorprüfung der Förderfähigkeit in der Steuerungsrunde i.S. von Programmzie-
len/Handlungskonzept/Gebietsspezifik/ Förderrecht.  
Vorbereitung durch das QM-Team unter Einbeziehung der Fachämter/ Bezirk, 
einschl. wirtschaftlicher Vorprüfung. 
Grundsatz: Durchführung konkurrierendes Verfahren 
(Trägersuche). Bei begründeter Ausnahme Dokumentation in der 
Steuerungsrunde bzw. danach durch das QM-Team mit Begründungsvermerk 

QM-Team 
Bezirk/ 
SenStadt 

Entscheidung zur Idee Die Entscheidung zu Ideen wird vom Quartiersrat getroffen unter Einbeziehung 
der fachlichen Stellungnahmen und dem Votum der Steuerungsrunde. 

 

Konkurrierendes Verfahren Das konkurrierende Verfahren wird unter Einbeziehung der bezirklichen Fa-
chämter vom QM Team durchgeführt. 

QM-Team 
 

Entscheidung zur Auswahl Entscheidung zur Trägerauswahl in der Steuerungsrunde; unter Einbeziehung 
des Quartiersrats (z.B. Überweisung in Quartiersratssitzung oder Teilnahme 
Quartiersratsvertreter in der Steuerungsrunde). Prüfung der konkreten Projekt-
unterlagen zu den Inhalten einschl. wirtschaftlicher Prüfung durch das QM-
Team ggf. unter Einbeziehung der Fachämter. 

QM-Team 
Bezirk/ 
SenStadt 

Falls kein konkurrierendes 
Verfahren 

Prüfung der Unterlagen des Projektträgers zu den Inhalten einschl. wirtschaftli-
che Prüfung durch das QM-Team ggf. unter Einbeziehung der Fachämter; 
Entscheidung über grundsätzliche Förderfähigkeit  in der Steuerungsrunde 
(Überweisung in Quartiersratssitzung oder Teilnahme Quartiersratsvertreter in 
der Steuerungsrunde). 

QM-Team 
Bezirk 
QM-Team 
Bezirk/ 
SenStadt 

Aufforderung zur Abgabe 
des Förderantrages 

Aufforderung des Antragstellers durch das QM-Team zur Antragsabgabe; Ver-
wendung des Musterantrags QF III; detaillierte Maßnahmebeschreibung, Kos-
tenplan, Zeitplan 

QM-Team 

Projektdurchführung, Be-
gleitung 

Berichterstattung zum Projektverlauf in der Steuerungsrunde QM-Team 
Bezirk/ 
SenStadt 

 Beratung und Unterstützung des Fördernehmers in inhaltlichen Fragen QM-Team 
 Beratung Mittelverwaltung, Zahlungsabruf, Verwendungsnachweis der Förder-

nehmer 
PSS 

 


